
Rente mit 67 

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Lebenserwartung und sinkender Geburtenzahlen 
ist die stufenweise Anhebung der Altersgrenze für die Regelaltersgrenze von bisher 65 
Jahren auf das 67. Lebensjahr eine wichtige rentenpolitische Maßnahme, um die 
gesetzlichen Beitrags-und Niveausicherungsziele einhalten zu können. Die Maßnahme trägt 
dazu bei, in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Generationen die finanzielle 
Grundlage und die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung nachhaltig 
sicherzustellen. 
Mit diesem Fragen-Antworten-Katalog möchten wir die mit dem RV-
Altersgrenzenanpassungsgesetz beabsichtigten Neuregelungen vorstellen. 
 


